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Hintergrund

• Der Antrag betrifft die Berücksichtigung von Subverlagsaufkommen 
(„SV-Aufkommen“) in der Alterssicherung

 keine Relevanz für Autoren

• Traditionell wurde nur das auf dem Hauptkonto gutgeschriebene 
SV-Aufkommen („HK-Aufkommen“) für die Wertung und 
Alterssicherung berücksichtigt, das auf dem Sonderkonto 
gutgeschriebene SV-Aufkommen („SK-Aufkommen“) dagegen nicht.

 Durch Beschluss der Mitgliederversammlung 2024 ist die 
Differenzierung zwischen HK- und SK-Aufkommen grundsätzlich 
entfallen. Subverlagsaufkommen wird nunmehr einheitlich über 
das Hauptkonto verrechnet und einheitlich in Wertung und 
Alterssicherung berücksichtigt.
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• Zugleich hat die Mitgliederversammlung 2024 beschlossen, dass                
SV-Aufkommen einheitlich zu 10% in der Wertung berücksichtigt wird. 

• Hierdurch wird vermieden, dass es durch die Einbeziehung des bisherigen 
SK-Aufkommens in die Wertung zu Belastungen der Wertungsmark - und 
somit des Originalrepertoires - kommt.

• Mit dem vorliegenden Antrag soll diese Regelung auch auf die 
Alterssicherung der Verleger in der Sparte U übertragen werden, um auch 
innerhalb dieses Verfahrens das Gleichgewicht zwischen Original- und 
Subverlagsrepertoire zu sichern.
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